
Geme,nde / Markt / S(adt

Stadt Grafing b.München
Marktplatz 28
85567 Grafing b.Munchen

Verwaltungsgemeinschaft

Datum

1. Am Sonntag, den 26.09.2021 findet die Wahi

Die Wahi dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.
2. Die Gemeinde/der Marktldie Stadt

fl bildet einen Wahibezirk. Der Wahiraum befindet sich in:
Bezeichnung und genaue Anschrilt des Wahiraums banierefrei: ja /

ja

LI nein

nach Anlage 27
(zu48Abs.1 BWO)

WAHLBEKANNTMACHUNG 1
20. Deutschen Bundestag am III

Datum

Sonntag, den 26.09.2021

um 20. Deutschen Bundestag statt.

Anzahl
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Wahibezirke eingeteilt.

Nr. des
Wahlbezirks Abgrenzung des WahlbezirkslSonderwahlbezirks

Bezeichnung und genaue Anschrift
des Wahiraums

barrierefrei
Ja / nein

0001 Gymnasium I Jahnstra0e 17, Gymnasium
Grafing, Langbau, Zimmer 104 ja

0002 Gymnasium II Jahnstra0,e 17, Gymnasium
Grafing, Langbau, Zimmer 105 ja

0003 Gymnasium III Jahnstra1e 17, Gymnasium
Grafing, Langbau, Zimmer 106 ja

0004 Gymnasium IV JahnstraRe 17, Gymnasium
Grafing, Langbau, Zimmer 107 ja

0011 Elkofen Hochreiterweg 2, EG
nein

0012 Grafing-Bahnhof HauptstraF!e 20, 1. OG
nein

0013 StrauRdorf GrafingerStra1e 18, 1. OG
nein

________

__________________________________
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Anzahl

1st in 7 allgemeine Wahibezirke eingeteilt.
Datum Datum

In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeitvorn 16.08.2021 bis 05.09.2021
ubersandt warden sind, sind der Wahibezirk und der Wahiraum angegeben, in dern die Wahlberechtigten zu
wãhlen haben.

Arizahi

1st in Sonderwahlbezirk(e) eingeteilt und zwar:

Bezeichnurig und genaue Anschrift des Wahiraums des Sonderwahibezirks/der Sonderwahlbezirke barrierefrei a / new

Der Briefwahlvorstand/Die Briefwahlvorstände trittftreten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses urn i 5:00
Bezeichnung und genaue Anscbrift des Auszah[ungsraums/der Auszahlungsraume

Jahnstra1e 17, Gymnasium Grafing, Langbau
Uhr in zusammen.

Jede wahlberechtigte Person kann nur in dern Wahiraurn des Wahibezirks wähien, in dessen Wahlerverzeichnis sie
eingetragen ist. Die Wähler und Wahierinnen haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder
Reisepass zur Wahi mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahi abzugeben.
Gewählt wird mit arntiichen Stirnmzettein. Jeder Wähler und jede Wählerin erhäit bei Betreten des Wahiraums einen
Stimmzettel ausgehandigt.

Jeder Wähier und jede Wahierin hat eine Erststimme und eine Zweitstimme.
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Der Stimmzettel enthäit jeweils unter fortiaufender Nummer
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzern Druck die Namen der Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen

Kreiswahlvorschiage unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, bei anderen
Kreiswahivorschiagen aulerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und jeder
Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

b) für die Wahi nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Partelen, sofern sie eine Kurzbezeichnung
verwenden, auch diese, und jeweils die Narnen der ersten fünf Bewerber oder Bewerberinnen der zugelassenen
Landeslisten und links von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die wahiende Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf dem linken Tell des Stimmzettels
(Schwarzdruck) durch em in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntiich macht, weichem
Bewerber oder weicher Bewerberin sie gelten soil, und ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten
Tell des Stimmzettels (Blaudruck) durch em in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig
kenntiich macht, welcher Landesiiste sie gelten soil.

Der Stirnrnzettel muss von der wahienden Person in einer Wahikabine des Wahlraumes oder in einem besonderen
Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist. in der
Wahikabine darf nicht fotografiert oder gefiimt werden.

5. Die Wahihandlung sowie die im Anschiuss an die Wahihandlung erfoigende Ermittiung und Feststeflung des
Wahiergebnisses im Wahibezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeintrachtigung des
Wahigeschafts mOghch ist.

6. Wàhier und Wähierinnen, die einen Wahlschein haben, kOnnen an der Wahi im Wahlkreis, in dern der Wahischein
ausgestelit ist,
a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahibezirk dieses Wahikreises
oder
b) durch Briefwahl
teiinehmen.
Wer durch Briefwahl wahien will, muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen Wahischein, einen
amtFchen Stimmzettel, omen amtlchen Stirnrnzettelumschiag sowie einen amthchen Wahlbriefumschiag beschaffen
und semen Wahlbrief mit dem Stimmzettei (im verschlossenen Stimmzettolumschiag) und dem unterschriebenen
Wahischein so rechtzeitig der auf dem Wahibriefumschlag angegebenen Stelle zuieiten, dass er dart spatestens am
Wahitag bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahibrief kann auch bei der angegebenen Steiie abgegeben werden.

Jede wahiberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur personhich ausUben. Eine Ausübung des
Wahirechts durch einen Vertreter ansteHe der wahiberechtigten Person ist unzuiassig ( 14 Abs. 4 des
Bundeswahigesetzes).Eine wahiberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der
Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfoieistung ist auf
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahiberechtigten Person seibst getroffenen und geaui?erten
Wahientscheidung beschränkt.
Unzulassig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte
Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder wenn em
InteressenkonfIikt der Hilfsperson besteht ( 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes).
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Wer unbefugt wählt oder sonst em unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeifUhrt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fUnf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulassiger
Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geau1erte Wahlentscheidung des
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch st strafbar ( 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ort, Datum

Grafing b.MUnchen, den 15.09.2021

Gemeindebehorde
7 /

Johannes Oswald, 2. Burgermeister Unterschrift

Angeschlagen am:
_________________________________

abgenommen am:
(Amtsblatt, Zeitung)

VerOffentlicht am: 45Q im/in der 8rIr). oIL
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